
 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck hat in Hofgeismar das 
folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 
 
 

Kirchengesetz über die Gewährung von Entschädigungen 
an die Mitglieder der Kirchengerichte und des Schlichtungsausschusses 

der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 
 

Vom 22. November 2005 
 
 

§ 1 
 

Die Mitglieder des Landeskirchengerichts, der Disziplinarkammer und die Vorsitzenden der 
Schlichtungsstelle und des Schlichtungsausschusses erhalten Aufwandsentschädigungen und 
Auslagenersatz nach Maßgabe einer Verordnung des Rates der Landeskirche. 
 
 

§ 2 
 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
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